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.S. IV J - 72/43.

Prag, d&n 13. Juli 1943.

G.R. mit l Anlage

dem SD-Leitabschnitt Prag

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlage zur Kennt-

nis und Auswertung übersandt.
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Verschlossen mit 1 Anlage an

28. JUL 1943

4-Obersturmbannführer Dr.

Gies

nach Kenntnisnahme und Auswertung zurück.
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4-Hauptsturmführer
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Prag, den 27.Juli 1943.
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Der Reichsminister der Justiz

Berlin W 8, den 5. Juli 1943

Wilhelmstraße 65

3234 - IV a^ 877/43

Fernsprecher: 11 00 44

An

auswärts: 11 65 16

die Herren Oberlandesgerichtspräsidenten

und Generalstaatsanwälte

Betrifft: Entlastung der Sondergerichte

Hier ist folgendes zur Sprache gebracht worden:

Die Sondergerichte waren durch Verordnun vom 21. März 1933

als scharfe Waffe der Staatsführung zur  ourteilung politischer

Straftaten begründet worden. Ihre Zustë igkeit beschränkte sich

zunächst auf Verbrechen und Vergehen ne. n der Verordnung des Reichs-

präsidenten zum Schutze von Volk und Staat und nach dem Heimtücke

gesetz. Durch die Verordnung über die erweiterte Zuständigkeit der

vom 20. Dezember 1934 und eine Reihe we

gkeit der Sondergerichte laufend ausgedel

. November 1938 ermöglichte dann die Ank

in allen Fällen, in denen mit Rücksicht

chkeit der Tat oder die in der Öffentlic

ung die sofortige Aburteilung durch das

en. Nach Kriegsausbruch ist durch die Zu

21. Februar l940 für eine Reihe von Del

hen nach der Kriegswir

 auos

ordnung, die a

ndigkeit des Sonderg

gründet worden

bei den Sondergerich

folgedessen in

insbesondere währen

außerordentlic

uständigkeit des Son

e bedeutsamen Strafr

erfaßt nun pra

hat zür Begründung e

Der verst

erstärkung bestehend

daa 

gerichtskammern gefü



ºaauevra stuaueran

3) Die starke Vermehrung der Sondergerichte habe es mit sich ge

bracht, daß die Auslese der im Sondergericht. tätigen Richter

mangels geeigneter Kräfte nicht mehr so sorgfältig erfolgen

känne wie in den ersten Jahren. Während grundsätzlich nur

fachlich und insbesondere politisch besonders qualifizierte

Richter am Sondergericht wirken soliten, mußten bei der Ver-

mehrung der Stellen vielfach Richter aus Strafkammern und

zinslebteilunmen eingesatet werden. die den Anforderungen



5

daß sie mit der Abgabe an die ordentliche Gerichtsbarkeit

schlechte Erfahrungen gemacht hätten.

Trotzdem müsse von der Abgabe gemäß § 24 im wesentlich 

stärkeren Maße Gebrauch gemacht werden. Durch die Straf-

anträge der Staatsanwaltschaft, durch Richterbriefe und

Lenkung des Strafverfahrens

den, daß die Amtsgerichte u

gemeinen sondergerichtliche

könnten z. B. leichtere Fäl

Umgang mit Kriegsgefangenen

die Strafkammern ständig mi

sich auch bei ihnen eine gl

den können, was bisher nich

nach dem gegenwärti

Anweisung an die Sts

le, daß in allen Sac

afkammern und nicht

den sollte. Den Sond

ie wirklich bedeutsa

ne Erregung in der 

b) Bisher

den Vor

zu weni

sei die

Apparat

nZ

dies



fauptabteilung

Prag, den 19. Juli 1943

Vorlase

20. JUL.1943

an Obergrupnenführer

012

durch die Hand des Generalinsp

ag.

Nach Oberregierungsrat Labs vor

Ober=

regierungsrat Dr. von Borcke vom Generalkommissar in Lettland

hat sich nunmehr auch der zuständige Gruppenleiter der

Partei-Kanzlei, Dienstleiter Anker, hierhergewandt, um

Unterlagen über den hiesigen Verwaltungsaufbau zu erlangen.

Ich habe ihm Abdruck des Ihnen vorgelegten Organisationsplans

übermittelt, ihm jedoch anheim gestellt zu veranlassen, daß

sich Staatssekretär Dr. Klopfer, von dem der Auftrag ausging,

sich mit dieser Frage zu befassen, an Sie, Obergruppenführer,

wendet, um Ihre Erlaubnis zur näheren nersönlichen Unterrich=

tung einzuholen.

O

 22,7.8



LLOE GN SS E I0

IA -S

Urschriftlich mit 2 Anlagen an

Stin.d.0

4-Obersturmbannführer Dr. G i e s

-Uper

nach Kenntnisnahme und Auswertung zurück.

Tu mgin  dn n s n

bnoeTod ydowm

3.8.1943.

4-Hauptsturmführer.
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St.S. IV J - 74/4.

Prag, den 22. Juli 1943.
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G.R. mit 2 Anlagen

-Obersturmbannführer Jacobi

unter Bezugnahme auf den Inhalt der Anlagen zur Kemn

und Auswertung übersandt.



Hauptabteilung

ag, ien 5.Juli 1943

Berifft: Besuch ORR.Dr.iebe, Ostministerium.

Vermerk.

Im ReichskomissariatOstland hat sich in sämt-

lichen Generalkommissariaten

en im vorgelegten Sehrei-

ben von Dr.Labs vou l.7. dar

den eine Doppel-

gleisigkeit zviades landese

-Lama pn Ja

tung des Reichs erge en, di

isterium veranlaßte

nach Organisatlonssystenen

halten, die auf al

möglichst einfache, uchlagkriiftige

nicht allzu stark

sichtbare Weise die Verwaltangen der Generalbezirke unter

geringstmöglichstem Aufwanä an deu schen Kräften sicher-

stellt, Heute stehen die Gebietskom issare als Reichsbehör-

den praktisch zwischen Kreisältesten (Kreischefs) und den

Spitzen der landeseigenen Verwaltung mitten im landeseigenen

Instanzenzug und arbeiten teils mit diesen, teils (z.B.Ar-

beitsämter, Kreislandwirte u.a.) mit eigenen Behörden. Eire

klare, aufgabenmäßige Abgrenzung besteht nicht. In der lan-

deseigenen Verwaltung selbst sind keine deutschen, dafür

in Einzelfällen landeseigene Kräfte in der Reichsverwalturg

eingebaut. Die Tendenz der Reichsbehörden geht dahin, einen

ständig wachsenden Anteil der wachsenden Verwaltungsgeschäf-

te selbst zu erledigen.

Der Hinweis auf Böhmen und Mähren als Mustergebiet

geht nach Mitteilung von ORR.Dr.Labs guf eine Rücksprache

mit Staatssekretär Stuckart zurück, der das hiesige System

empfohlen habe. Die heutige Aussprache beschränkte sich

auf die durch die Fragestellung im Schreiben vom l.7. fest-

gelegten Themen.

Über die Verhältnisse im Reichskommissariat Ost-

land sind nachstehende Feststellungen von Interesse:

1.)

Ausgangspunkt der verwaltungspolitischen Überle-

gungen bei uns ist die übernommene und zugestandene Auto-

nomie im Reichskommissariat Ostland die von den Sowjet-

russen vorgenommene völlige Beseitigung einer landeseigenen

Verwaltung, die erst nach dem Abzug der Bolschewisten sich

von

661
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von selbstwieder zusammenfend, aber

y ht als ausdrückli-

che Autonoie aherkamt wurde Hierdurch erleicht rt sich

jede verw tungsorgani

CLB

ik ist, wa

3c

der Befug

2.)

Schwieri

aay

are mit

Laen der v

minfelers Speer, des G

eirsatz, des Vierjahre

fülrers und vor allem

a Ostminiaterium, hier bei der

sreform einen Schritt weiter zi

kommen.

rhaltung bestätigte sich die an

daß die Einflußmittel des Ostmini-

skommissariate gering sind. Das det-

us die Folgerungen ziehen, in

nveretärk-

chskommissare die Aufgaben wabrnenmen

erwaltungsmlßig bei den Reichsmina

aterien and cbeisten Raschsbelörden liegen, und sickse

auf die ganz all gmeise Steuerug und Pührung unter wesent

licler Verkleinerun des Persmalapparates beschränken. Be

befindet sieh zur Zeft selbst in der Umorganisation

4.

Die Reishekeem asariste haben offenbar vor ai

im Ostland die Tendeas, die Generalbezirke verwaltungsmäßig

auf einen Nenner zu ringen drd gleichzuschalten. Das Ost-

ministerium bekämpft wegen' der volkspolitischen und allge-

meinpolitischen Besonderheiten divse Entwicklung.

5)

Mit den Este:

den Litauern am schwie:

Intelligenz rechnet st:

von den Bolschewisten

78011


